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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1957

Norm

ABGB §879 Abs1 BIIm

ABGB §986

ABGB §1068

Rechtssatz

In den Worten "um den gleichen Kaufpreis" in einem Vertrag über die Einräumung eines Wiederkaufsrechtes liegt

keine Vereinbarung einer Wertsicherung. Ein solcher Vertrag verstößt deshalb, weil eine nicht vorhersehbare

Geldwertänderung eingetreten ist, nicht gegen die guten Sitten.
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